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F ü r 's  G rä s le in  die deckende H ülle,
F ü r 's  V öglein  ein K rüm lein  B ro t,
F ü r 's  M enschenkind beides in  F ü lle ,
D a s  zeigt in  dem B ild e  d ir G ott.

T h . T h .

Vogelschutz durch Verordnung der Behörden.
Von

P a u l  L e v e r k ü h n .

I.
„ S e h r  dankbar würde ich se in , wenn die V ereinsm itglieder m ir behülflich 

„w ären , die den Vogelschutz resp. V ogelfang betreffenden Verordnungen und Gesetze 
„der einzelnen Länder Deutschlands nach lind nach zusammenzustellen" —  schrieb 
vor einigen Jahren  unser hochverehrter Vereinsvorsitzeuder jener Z e it , der w eil. 
Pastor W . T h ie n e m a n n ,  nachdem er eine Vogelschutzverordnung aus dem G roß
herzogthum B a d e n , betreffend den K ram m etsvogelfang, in der M onatsschrift m it
getheilt hatte; dieser Aufforderung ist in  nur geringem M aße Folge geleistet. S o  
theilte E. v o n  S c h le c h te n d a h l ( l8 8 0 ,  S .  t8 9 )  über Vogelschutzbestrebungen im  
Reg.-Bez. Kassel E in iges m it, T h ie n e m a n n  selbst besprach den Gesetzentwurf betr. 
den Schutz nützlicher V ö g e l* ) , Andere berichteten über Vogelschutzbestimmungen 
früherer Zeiten**) und anderer L änder***). N ur die Veröffentlichung der zum 
T h eil sehr unpraktischen und auf falschen Voraussetzungen beruhenden Vogelschutz
gesetze (m an vergleiche das Mövenschutzgesetz!) kann dahin führen, daß der M angel 
eines gleichartigen Gesetzes, das von wissenschaftlichen Kennern der V ogelw elt zu 
begutachten, wenn nicht zu verfassen w äre , deutlich genug empfunden w ürde, um  
ihm dauernd abzuhelfen. A us diesem Grunde möchten w ir in  Uebereinstimmung 
m it Herrn Hofrath Professor Dr. L ie b e  jene B itte  T hienem anns wiederholen; die 
M onatsschrift wird jeder M ittheilung der gerneinten A rt m it der größten B ereit
willigkeit ihre S p a lten  öffnen. —

I m  Folgenden theilen m ir die Polizeiverordnnngen nnd Ausschreiben der 
Regierungen, den Vogelschutz betreffend, m i t ,  welche in  Hannover in  diesem J a h r 
hundert erlassen sind.

I m  J a h r e  1845 u n te rm  14. J a n u a r  erließ  das  K gl. Consistorium  zu H annover 
das  folgende A nsschreiben, der T ie r q u ä le r e i  im  A llgem einen zn steuern:

*) 1883. —  26. 54. 85.
1883. —  276. 1885. —  170.

***) 1881. —  106. 176. 1884. —  12.
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A u S sc h r e ib  en
des Kgl. Eonsistoriums zu H annover an sämmtliche unter demselben stehende G eneral
und S p ecia l-Su p erin tend en ten , auch geistliche M inisterien in den S tä d ten , S tifte n  
nnd Klöstern, die M itw irkung der Prediger und Schullehrer gegen Thierguälerei

betreffend.
... . . . . . . . O bw ohl m it Recht vorausgesetzt werden darf, daß christliche Prediger

und Schullehrer, indem sie die verschiedenen Beziehungen und Anwendungen ihres 
A m tes auf die Verhältnisse des gewöhnlichen Lebens pflichtgetreu vor Augen haben, 
es von selbst an zweckgemäßen Belehrungen und Erm ahnungen nicht fehlen lassen 
w erden, um in  ihren amtlichen Kreisen auch der verwerflichen Thierquälerei m it 
Erfolg entgegen zu wirken, so ist es doch für sachdienlich zu diesem B ehufe erachtet 
worden, die Prediger und Schullehrer —  w ie hiermit auf höhere V erfügung ge
schieht —  noch besonders anzuweisen, daß sie bei denjenigen paßlichen Gelegenheiten, 
welche ihnen durch ihr L ehram t, w ie durch ihre sonstigen Verhältnisse zu den G e
meinden und zu der Jugend  insonderheit, dargeboten werden, die Pflichten der 
Barmherzigkeit gegen Thiere eindringlich hervorheben, wobei W ir übrigens noch 
bemerklich machen, daß die Prediger die ihnen untergeordneten Schullehrer m it 
der desfalls erforderlicheil nähern A nw eisung, so w eit es nöthig und zweckdienlich 
sein w ird , zu versehen haben. W ir vertrauen, daß bei den durch dieses Unser 
gegenw ärtiges Ausschreiben den Predigern und Schullehrern zur Pflicht gelegten  
Belehrungen und Erm ahnungeil nicht anders a ls  in einer ihrer dienstlichen S te llu n g  
würdigen und wohlgeeigneten W eise werde versehen werden. —

V on diesem Ausschreiben ist jedem Prediger ein Exem plar Anzufertigen, das 
D u p lica t aber, m it den k i-aessn tatm  der Prediger versehen, anhero zurückzusenden.

(A u s: Gesetze, Verordnungen und Ausschreiben für den Bezirk des Kgl. Consistorii zu Hannover. 
Zusammengestellt von C. H. Ebharat. Erste F olge. H annover. Helm ing >5',8.)

A us „C entralblatt für die gesaminte U nterrichts-V erw altung in  Preußen. 
Herausgegeben von S t i e h l .  Jah rgan g 1807. B erlin ."

203 . S ch u tz  n ü tz lic h e r  T h ie r e .
(Eentralblatt für 1859, S .  555; für 1862, S .  317; für >865, S .  366.)

M itte ls  C ircular-V erfügung vom 26. M a i 1859  — u. 10197 —  ist der Kgl. 
N egierung eine Anzahl Exem plare der Schrift „K leine Erm ahnung zum Schutz 
nützlicher Thiere" von Dr. G loger zur V ertheilung an Elementarschulen zugegangen  
und dabei die E rw artung ausgesprochen w orden, daß diese Schrift nicht nur eine 
sehr nützliche Ergänzung des naturkundlichen Unterrichts abgeben, sondern die 
Lehrer auch in den S ta n d  setzen werde, unter der ländlichen Bevölkerung zur V er
breitung und Beachtung der darin enthaltenen Belehrungen und Erm ahnungen  
beizutragen.
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D er In h a lt  dieser S ch rift, namentlich soweit er sich auf die Schonung der 
nützlichen Vögel bezieht, findet indeß noch immer nicht die gehörige Beachtung. 
Alls den diesfälligen durch den Herrn M inister für landw irtschaftliche Angelegen
heiten mir m itgetheilten A ntrag des LandeS-Oeconomie-CollegiumS nähme ich daher 
Veranlassung, wiederholt ans diesen Gegenstand hinzuweisen und der Kgl. R egierung  
dringend zn em pfehlen, der Unsitte des W egfangenS der nützlichen, das Ungeziefer 
vertilgenden V ögel und insbesondere dem P lündern  der Nester derselben von S e iten  
der Schuljugend möglichst entgegenzuwirken. D ie  Erreichung dieses Zweckes wird 
wesentlich durch wiederholte und eingehende Belehrungen in den Elementarschulen 
über den Nutzen dieser Thiere und durch eindringliche Ermahnungen zur Schonung  
derselben gefördert werden.

Hiernach veranlasse ich die Kgl. N egierun g, zur Ertheilung derartiger B e 
lehrungen in den Elementarschulen ihres Bezirks geeignete A nweisunng ergehen zu 
lassen , resp. die früher desfalls erlassenen Verfügungen aufs neue in  Erinnerung  
zu bringen.

B erlin , den 3. J u n i 1867. D er M inister der geistlichen w. Angelegenheiten. 
A n sämmtliche Kgl. R egierungen. von M ühler.
11943. U. _ _ _ _ _ _ _ _

I m  Anhang hierzn wird unter N r. 204  ein Aufsatz des Sem inarlehrers  
S trü b in g  in B erlin  abgedruckt, welcher, auf der Broschüre des Nittergutbesitzers 
von N athusius-H undisbnrg betreffend den E rlaß eines Gesetzes zum Schutze nützlicher 
V ögel (A nnalen  der Landwirthschaft. 25 . Jahrgang. 1867. A prilheft) und auf 
dem R eferat des Landschaftsdirektors von Hagen über jene Broschüre fußend, über 
die Wichtigkeit der P flege des Vogelschutzes durch die Schulen und über Behandlung  
derselben in der Schule belehrende Andeutungen enthält. D a  die Arbeit nichts 
N eues bringt und hier ein Ausschreiben oder Gesetz nicht vorlieg t, ersparen w ir  
uns den Abdruck derselben.

I n  chronologischer Reihenfolge geben w ir einen A uszug ans der P o lize i
Verordnung vom 20. Februar 1869 und 2 . Oktober 1871 betreffend den Schutz der 
D ünen  auf den ostfriesischen In se ln :

„ D a s  Schießen auf S eevögel ist auf den In se ln  in den M onaten A pril, 
M a i, J u n i, J u li ,  August und Septem ber ganz verboten. Kgl. Landdrostei."

P o l i z e i  V e r o r d n u n g
betr. das Verbot des Sch ießens, Fangens und Tödtens gewisser nützlicher V ogelarten.

Ans Grund der §§ 11 und 12  der Kgl. Verordnung vom 2 0 . Septem ber 1867 , 
betr. die Polizei-V erw altung iu den neuen Landestheilen (Gesetz-Sam m lung S .  1529).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



35

bestimmen w ir hierdurch, unter Aushebung unserer Bekanntmachung vom 5. M ai 
182-1, betr. das Verbot des W egfangeus der Nachtigallen und anderer S in g v ö g e l  
(H annov. G es.-Sam m lung Abth. III. S .  1 1 6 ) , und bezw. der Verordnung der 
vorm aligen Kgl. Berghauptmannschast zu C lausthal vom 1- l .J n n i  l8 1 8 , betr. das 
Fangen von V ögeln während der V rütezeit, für den Um sang unseres V erw altung
bezirkes w as fo lg t:

§ 1. W ährend der M onate Dezem ber b is einschließlich Septem ber dürfen 
nachbenannte V ögel weder geschossen, noch gefangen, noch getödtet werden.

I. Säm m tliche T ag- wie Nacht-Raubvögel, am gekrümmten Schnabel und 
an den scharfen Krallen kenntlich, mit A usnhm e aller Adler, der G abelw eihe, des 
S to ß - oder B laufalken, des schwarzbraunen M ila n , des Hühnerhabichts, des S p e r 
bers, des Uhus nnd des b is auf die Zehen befiederten nnd deshalb rauhsüßiger 
Bussard genannten R aubvogels;

II. von den rabenartigen V ögeln die S ta a r e  und die Saatkrähen;
III. sämmtliche K lettervögel, leicht kenntlich an dem graden Schnabel, steifen 

Schwänze und an den Kletterfüßen (zw ei Zehen nach vorn nnd zwei nach hinten  
gerichtet), insbesondere also alle eigentlichen Spechte, die Schw arz-, G rün- und 
Buntspechte, sowie der W endehals und der Kuckuk;

IV . sämmtliche Kegelschnäbler, an ihren: kräftigen, kurzen, dicken Schnabel 
kenntlich, insbesondere also alle Am m ern, Kreuzschnäbel, Finken, D om pfaffen , sowie 
H änflinge, Gelbartschen und Seidenschwänze, m it A usnahm e jedoch des S p e r lin g s ;

V. sämmtliche D ünnschnäbler, insbesondere also Spechtm eisen , B aum läufer  
und W iedehopf;

V I. sämmtliche Schw alben, mit Einschluß der Nachtschwalbe;
V II. sämmtliche D rosseln , m it Einschluß der durch ihre goldgelbe Färbung  

ausgezeichneten Golddrossel (P ir o l) ;
V III. der E isvogel und die in Norddeutschland seltene Blauracke;

IX . sämmtlichen übrigen kleineren V ögel b is zur G röße des E isvogels  in s 
besondere also: Bachstelzen, alle Lerchen, Steinschm ätzer, die eigentlichen S ä n g e r  
oder S p lv ie n , darunter namentlich Nachtigall und M önch, Z aunkönig, G old
hähnchen und M eisen.

Bemerkt w ird , daß die W ürger oder Zahnschnübler, welche auch allgemein  
unter dem N am en Neuntödter bekannt nnd von den Laien vielfach zu den R aub
vögel gerechnet werden, einer Schonung nicht unterliegen.

§ 2 . Unberührt durch das im  vorstehenden Paragraphen gegebene Verbot 
bleibt die nach § 3 .  Nr. 1 und 2 der hannoverschen Jagdordnung von: 11 . M ärz  
1850 (hannov. Ges. S a m m l. Abth. I. S .  160) den Grundeigenthümern zustehende 
B efngn iß , auf ihren Grundstücken den V ogelfang in hängenden D ohnen auszuüben.
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sowie in mit ihren W ohngebäuden zusammenhängenden Hosen und G ärten Vogel 
bei T age vermittelst einer Schußwaffe, unter Beachtung der polizeilichen Vorschrif
ten zu erlegen.

§ 3. Alle Vorbereitungen zum Fangen der im § 1 einer Schonung unter
worfenen V ögel, namentlich das Aufstellen von Leim ruthen, Vogelnetzen, Schlingen, 
D ohn en , Sprenkeln , Fangkäsigen u. s. w . —  von Dohnen der im  § 2 gedachten 
Ausnahm e —  sind während der bestimmten Schonzeit untersagt.

§ 4. D a s  Ausnehmen der Eier oder der B r u t , so w ie das Zerstören der 
Nester der in § 1 einer Schonung unterworfenen V ogelarten ist für die D auer  
des ganzen Jah res verboten.

F ür wissenschaftliche Zwecke kann m it Genehm igung der Obrigkeit zu Gunsten ' 
des N usnehm ens von Eiern und des W egnehm ens von Nestern eine A usnahm e  
zugelassen werden.

Hinsichtlich des A usnehm ens der Kiebitz- und M öveneier bewendet es bei der 
Bestim m ung im  § 6  des Gesetzes über Schonzeiten des W ildes vom 26 . Februar 
1870  (Ges. S am m lu n g  S .  122).

Unbeschränkt von dein vorstehendem Verbote bleibt die B efugniß  der E igen
thümer lind Nutznießer, sowie der Pächter und M ieth er , die innerhalb oder an 
Gebäuden gebauten Vogelnester von denselben zu entfernen.

Z 5. D a s  F eilhalten  der einer Schonung unterworfenen V ogelart ist inner
halb der Zeit vom 15. Dezember bis einschließlich Septem ber auf J a h r- und 
Wochenmärkten, sowie im Hausirgewerbbetrieb untersagt.

ß 6 . Zuwiderhandlungen gegen die Bestim m ungen dieser Verordnungen  
w erden, insoweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen, insbesondere nach 
§ 368  N r. 11 des deutschen Strafgesetzbuchs, eine höhere S tr a fe  verwirkt ist, m it 
einer Geldstrafe b is zu 10  T h a ler , im  U nverm ögensfalle m it verhältnißmäßiger 
H aft bestraft.

Z 7. D iese Verordnung tritt m it dem 15. M ärz d. I .  in Kraft.
Hildesheim , den 28 . J a n u a r  1873. Königliche Landdrostei.

G raf von Westarp.

P o l i z e i  V e r o r d n u n g
betreffend das Verbot des Schießens rc. nützlicher Vogelarten.

Unter Bezugnahm e auf die § 8  l 1 und 12  der Kgl. Verordnung vom 2 0 . S e p 
tember 1 8 6 7 , betreffend die P o lize i V erw altung in den neu erworbenen Landes
theilen (Ges. S .  S .  1529 ) bestimmen w ir mit insoweiter Abänderung unserer 
Polizei-Verordnung vom 28. J a n u a r  1873. betr. das Verbot des Schießens rc. nütz
licher V ogelarten das Folgende: „ D a s  in § 1 der gedachten Polizeiverordnung
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enthaltene Verbot des Schießens u .s .w . der daselbst verzeichneten Vogelarten wird 
ans das ganze J a h r  ansgedehnt.

Dem gem äß werden die nach 3 der bestehenden Polizei-V erordnnng während 
der Schonzeit der Vögel strafbaren V orbereitnngshandlnngen znm V ogelfänge lind 
das bisher nnr in der Z eit vom 15. Dezember b is einschließlich Septem ber dnrch 
i; 5 der Polizeiverordnung verbotene F eilhalten  der zn schonenden V ogelarten ans 
den Jah r- und W ochenmärkten, sowie im Hallsirgewerbebetrieb fü r  d a s  g a n z e  
J a h r  untersagt. § 2 . I m  klebrigen bleibeil die Vorschriften der Polizei-V erordnnng  
vom 28. J a n u a r  1873, insbesondere die Strafbestim m ung des HO in Kraft.

Hildesheim , den 7. Anglist 1877. Königliche Landdrostei.
v. P ilgr im .

H ildesheim , den 26. A pril 1881.
P o l i z e i - V e r o r d n u n g , ' betr. das Verbot des Schießens rc. nützlicher V ogelarten.

Ans Grund der LU l l und 12 der Kgl. Verordnung vom 20 . Septem ber 1867 
betr. die P olizei-V erw altung in den neu erworbenen Landestheilen G es.-S . S .  1620) 
erlassen w ir hierdurch zn unserer Polizei-V erordnnng vom 28. J a n u a r  1873, betr. 
das Verbot des Schießens rc. nützlicher V ogelarte il, außer der dnrch Verordnung 
vom 7. Allgllst 1877 getroffeneil Aenderung noch folgende B estim m ung:

Einziger P aragraph .
D ie  Bestim m ung des § 6 der vorgedachten Polizei-V erordnnng bezw. § 1 der 

Zusatz-Verordnung vom 7. August 1877 wird dahin ergänzt, daß nicht nur das 
Feilhalteil der der Schonung unterworfenen V ogelarten ans den J a h r- und W ochen
märkten, sowie im Hansirgewerbbetriebe, sondern auch der stehende Handel m it den 
ill Nede stehenden V ögeln hierdurch untersagt wird.

Zuw iderhandlungen werden gleich den übrigen Ü bertretungen  der vorgenannten  
Polizei-V erordnung bestraft. Königliche Landdrostei.

v. P ilg r im .

D . M inist, d. g., U . li. M . A n säm m tl. Kgl. N egier., und das Kgl. P rov .-  
Schul-K oll. Hierselbst. U . III. 1475.7. B er lin , d. 2. J a n . 1875 .

Unter H inw eisung ans die Circularverfügnng vom 3. J u n i 1867 —  U. 14943 —  
(C entralblatt f. d. U nterrichts-V erw altung, Jah rgan g  1867 , S e ite  4 8 9 ) veranlasse 
ich die Kgl. N eg. u. s. w ., in  der darin angedeuteten W eise dnrch geeignete A n 
ordnungen fortgesetzt dahin zu wirken, daß in den Volksschulen der S in n  und 
das Interesse für den S ch u tz  n ü tz lich er  V ö g e l  immer mehr geweckt und gefördert 
werde. E s empfiehlt sich zn dem Zweck namentlich auch ans Beschaffung ein
schlägiger Druckschriften nnd Abbildungen der betreffenden V ogelarten für den 
Schulgebrauch thunlichst bedacht zu nehmen. I .  A.: Greifs.
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Kgl. Consist. A . f. V . Ausschreib. N r. 4 l .  A n sämmtliche Herren G eneral
superintendenten und Superintendenten, auch die geistlichen Stadtm inisterien  unseres 
Consistorialsprengels. N r. 9 832 . H annover, am 5. August 1875.

D ie  löblichen Bestrebungen des Thierschutzvereins, welcher seit 1844  in  
Hannover besteht und fortwährend bemüht ist seine Thätigkeit zu erweitern, können 
nur dann gedeihliche!: Fortgang haben und von Erfolg sein , wenn Prediger und 
Lehrer nicht ablassen, dieser für das sittliche Leben des Volks und inbesonderheit 
der Jugend wichtigen A ufgabe ihre Bem ühungen zu widmen. W ir bringen deshalb 
m it Hinweisung auf § 360  N r. 13 des Reichsstrafgesetzbuchs, dahin lautend:

„W er öffentlich oder in Aergerniß erregender W eise Thiere boshaft quält 
oder roh m ißhandelt, wird m it Geldstrafe b is 50 T haler oder m it H aft 
bestraft."

den Herren Predigern und Lehrern unser Ausschreiben vom 14. J a n . 1845 in Er
innerung und vertrauen, daß sie die sorgfältigste Nachachtung desselben sich ernstlich 
empfohlen sein lassen werden. Bödeker.

D ie  Ausschreiben vom 14. J a n . 1845 , 28 . J a n . 1873 , 2 . J a n . 1875 und 
5 . A ug. 1875 sind zu finden in :  D ie  Volksschulen im  Consistorialbezirk Hannover.
I. Gesetze, Verordnungen und Ausschreiben in  Schulsachen für den Bezirk des Kgl. 
Consistoriums zu Hannover. Von C. G. C. Leverkühn, Hannover. Helming. 1878. 
S .  703  und II. S .  2 92  (1 8 8 5 ). I m  „Hannoverschen Volksschulboten (32 . Jah rg . 
1 8 8 7 ), redigiert von C. G . C. Leverkühn, N egierungs- und Schulrath", ist jüngst 
das neueste vogelschützlerische Ausschreiben abgedruckt, das w ir hier zum Schluß  
folgen lassen:

Königliche N egierung Osnabrück, den 2 1 . December 1886.
zu Osnabrück.
D er Vorstand des hiesigen T h ie r s c h u tz v e r e in s  hat sich m it den V olks

schulen der S ta d t  Osnabrück behufs regelmäßiger Fütterung der V ögel durch die 
Kinder in Verbindung gesetzt, und es hat die beiderseitige Thätigkeit in  dieser B e 
ziehung ein günstiges Ergebniß gehabt. E s ist unleugbar von erziehlicher Bedeutung, 
wenn die Kinder, deren B etheiligung am Thierschutz im S om m er mehr negativ ist 
und wesentlich nur in der Enthaltung von der V erfolgung der Vögel und Nester 
besteht, zur W interzeit veranlaßt werden, auch selbst thätig zu werden und durch 
regelmäßige Fütterung für die Erhaltung der Vögel zu sorgen. An die Lieferung 
von Futter durch Vereine u. s. w. denken w ir hierbei zunächst n icht; auch das ärmste 
H aus hat Brotkrumen und Speisereste, welche für diesen Zweck genügen und in  
und bei den Schulen findet sich so manches Stückchen B rot am Boden, dessen V er
werthung für die V ögel einer M ißachtung der G ottesgabe vorbeugen würde. W ir
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wünschen daher, daß die S o rg e  für die hungernden V ögel überall den Kindern in  
den Schalen  warm  ans Herz gelegt w ird , wozu alle Lehrer und Lehrerinnen ohne 
Z w eifel gern bereit sein werden.

V ei den meisten Schulen wird sich ein Futterplatz anlegen lassen, und em
pfehlen w ir für den F a ll einer regelm äßigen Fütterung der V ögel solcke vorzugs
weise den Mädchen zu übertragen.

E inige Exem plare dieses Ansschreibens zur V erk eilu n g  legen w ir bei.
An Königliche N egierung,

die Herren Kreis- und Lokalschulinspektoren H im lp.
des Regierungsbezirks.

N r. II 7074 .

II.
P o l i z e i - V e r o r d n  u n g  

betreffend die Schonung nützlicher V ögel.
A uf G rund der Vorschriften in den §§  0  und l l der Verordnung über die 

P olizeiverw altnng vom 2 0 . Septem ber l 867  bestimmen w ir hierdurch für den U m 
fang unseres Bezirkes folgendes:

1. E s ist verboten das Sch ießen , Fangen und Tödteu nachbenannter V ögel, 
a ls  der: Nachtigallen, Blaukehlchen, Rothkehlchen, Rothschwänze, Grasmücken, S te in 
schmätzer, Wiesenschmätzer, Bachstelzen, P ie p e r , Z aunkönige, P ir o le ,  D rosseln, 
A m seln , Goldhähnchen, M eisen , Lerchen, A m m ern , F inken , H än flin ge , Zeisige, 
S tieg litze , B au m läu fer , W iedehopfe, S ch w alb en , S ta a r e ,  D oh len , A as- (N ebel-) 
K rähen, Racken (M andelkrähen), Kiebitze, M ö v en , Fliegenschnäpper, W ürger, 
Kuckuke, Spechte, W endehälse, Bussarde (M äusefalken) und der Eulen m it A u s
nahme des Uhu.

2 . E s sind untersagt alle Vorbereitungen zum F angen der a ä  1 genannten  
V ögel, namentlich das Ausstellen von Leim rnthen, Vogeluetzen, Sch lingen , D ohnen, 
Sprenkeln und Fangkäfigen.

3. Es ist untersagt das Feilhalten  der a ä  1 genannten V ögel resp. der H an
del m it denselben.

D ie  a ä  1, 2 und 3 erlassenen Verbote finden jedoch keine Anwendung auf 
den jagdgerechten F an g , das Feilhalten und den H andel der zn den Kramm etsvögeln  
gerechneten D rosseln und Amseln während der M onate October und November.

4. E s ist untersagt das Ausnehm en der E ier und B ru t, sowie das Zerstören 
der Nester der a ä  1 aufgeführten V ogelarten. Jedoch ist es gemäß § 6 des G e
setzes über die Schonzeit des W ildes vom 2 6 . Februar 1870 (A m tsb latt pro 1870
S .  81) gestattet, Kiebitz- und M öveneier b is zum 30 . A pril anszuüehmeu. Auch
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steht es den Eigenthüm ern und Nutznießern von Gebäuden oder umschlossenen 
Gärten fre i, die an oder in denselben befindlichen N ester, solange sich noch keine 
Eier oder J u n g e  in denselben befinden, zu zerstören.

5. D iejen igen , welche dieser Polizeiverordnnng zuwider handeln, trifft eine 
Geldbuße b is zu 10  T h lr . event, entsprechende H aft, in soweit nicht nach den be
stehenden Gesetzen schärfere S tra fen  zur Anwendung kommen. (Strafgesetzbuch für 
das deutsche Reich § 368  N r. 11 —  Neichsgesetzblatt 1871 S .  201  — : M it G eld
strafe b is zu 2 0  T h lr . oder mit H aft b is zu 14 T agen  wird bestraft, wer un
befugt Eier oder Ju n ge von jagdbarem Federwild oder von S in gvögeln  ansnim m t).

S ch lesw ig , den 24 . M ärz 1871. Königliche R egierung.

Vorstehende Verordnung wurde alljährlich gegen Ende Aprjl im  „K reisblatt 
für den Kreis Kiel und Neumünstersches W ochenblatt", auch in anderen Zeitungen  
zum  Abdruck gebracht und seitens der Kgl. R egierung, Abtheilung des In n e rn  und 
und für Kirchen- und Schulw esen, den Landräthen, Kgl. Schnlvisitatorien und Schul- 
collegien A uftrag gegeben, für thnnliche Verbreitung der V erordnung, zumal für 
M ittheilung an die Schüler sämmtlicher Schulen der betr. Bezirke S o rg e  zu tragen.

Ganz abgesehen von der sonderbaren R eih en fo lge, in  welcher die sub 1 ge
nannten V ögel aufgeführt werden, z. V . M andelkrähcn, Kiebitze, M öven, F liegen
schnäpper hinter einander, fällt a u f , w ie viele Vogelarten', die gew iß Schonung  
verdienen, ansgelassen sind; so die G attungen: 6 ap i im ulK us, O ^ p se lu s , 8 itta , 
^ e e e u to r , k llM o p n e u s te , I l^ p o la is , ^.61066p1inlu8, I^ooustoIIa, Oa.Ia.inoÜ6 i'j)6 . 
Ob die G rünlinge nnd Kernbeißer zu den „Finken" gerechnet sind, und ob D om 
pfaff und Kreuzschnabel absichtlich fortgelassen ist, steht dahin. Zu bedauern ist, 
daß der E isvogel nnd der Wasserstaar, die Saatkrähe nnd sämmtliche Sum pfvögel 
m it A lisnahm e des Kiebitz vogelfrei erklärt sind. Anderseits verdient der große 
W ürger (P . exen d itor) den Schutz nicht.

III.
Jagdliche Bestimmungen für die Provinz Hannover.

V iele Paragraphen des vom i .  A pril 1885 ab geltenden Jagdrechts für die 
P rovinz berühren den Vogelschutz, sei es durch Bestim m ungen über Schonzeit, sei 
es dnrch Freigebung gewisser A rten , fei es durch direkte Schutzbestimmungen. —  
Unter Allsschluß der für O stfriesland gültigen Vorschriften, die w ir am Ende zu
sammenstellen, folgen zunächst die auf Jagd  bezüglichen.

I. Jedem  G rnndeigenthüm er«) soll die Befugnis;/?) zustehen: .
n ) ans feinen Grundstücken den V ogelfang in hochhängenden D ohnen (den 

Dohnenstrich, D ohnenstieg) au szu fü h ren /);
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d) in den m it seinen Wohngebäuden zusammenhängenden Höfen und Gärten  
N aubthiere, Kaninchen, Eichhörnchen und V ögel —  mit Ausnahm e fo l
gender jagdbarer V ög eU ): Feld- und Birkhühner, F asan en , Enten, 
Schnepfen und W achteln —  bei T age vermittelst der Schußwaffe, unter 
Beobachtung der polizeilichen Vorschr i f ten  t  zu erlegend); 

v) seine sonstigen m it einer M auer oder m it einer anderen hochstehenden 
wehrbaren B efriedigung umgebeneil und m it verschließbaren Thüren  
versehenen Grundstücke von der gemeinsamen Jagdausübung auSznnehmen 
und die Jagd  darauf beruhen zu lassen, vorbehältlich jedoch des Rechts 
der Erlegung nicht jagdbarer V ögel bei T age.

(§  3 des Gesetzes, die Jagdordnnng enthaltend, vom 1 1 . M ärz 1859. Ges.- 
S a m m lu n g  S .  159).

Z u diesem P aragraph  bemerkt Or. gur. D . P la g g e  in seiner D arstellung  
des Jagdrechts für H annover, dessen Zusätze w ir auch im Folgenden geben werden:

«) Nicht immer dem G r u n d e ig e n tü m er , sondern, sofern er seine Besitzung 
nicht selbst benutzt, dann seinem Stellvertreter (Pächter, V erw alter rc.).

/S) D iese B efugniß  ist kein eigentliches Jagdrecht, sondern nur ein ausnahm s
weise gegebenes Occupationsrecht. Z ur A usübung der in dem Texte ^nb 
a  und b aufgezählten Occupationsbefugnisse bedarf es auch keines J a g d 
scheines, da letzterer nur zur A usübung der eigentlichen J a g d  erforder
lich ist.

x) E ignet sich ein Jagdberechtigter die von einem nach Obigem berechtigten 
Grundbesitzer gefangenen V ögel a n , so macht er sich ebenso w ie jeder 
Andere, der solches th u t, nicht des W ilddiebstahls, sondern des gemeinen 
D iebstahls schuldig.

ö) Bezüglich der V ögel haben w ir hier den merkwürdigen F a l l ,  daß das 
Occupationsrecht der G rundeigenthüm er w eiter reicht a ls das der J a g d 
berechtigten. D ie  schon vorhin S e ite  34 abgedruckte Polizeiverordnung, 
betreffend das Verbot des Schießens, F angens und T ödtens gewisser nütz
licher V ogelarten, nim m t nämlich in ihrem K 2 nnr die G run d eigen tü m er  
bezüglich der ihnen nach § 3 dir. und 0  der Hannoverschen Jagdordnung  
zustehenden B efugn iß  an s. V gl. unten § 308  N r. II des R . S t .  G . B  
und § 33 des Feld- und Forstpolizeigesetzes.

k) Allgemein kommt hier § 308  N r. 7 des R . S t .  G . B . in Betracht: „ M it  
Geldstrafe b is zu 0 0  Mark oder m it H aft bis zu >4 T agen  wird bestraft, 
wer in gefährlicher N ähe von Gebäuden oder feuerfangenden Sachen mit 
Feuergewehr schießt." Lokal haben Polizeiverordnungen (namentlich in 
S täd ten ) die B efugn iß  zum Schießen noch weiter eingeengt.

4
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?) Auch zum Erlegen mittelst des Feuergewehres bedarf es hier keines 
Jagdscheins. —

W ie hier allerdings unter verschiedenen Cantelen eine ganze Reihe von V ögeln  
vogelfrei erklärt w erden, geschieht dies dnrch andere Gesetze noch ausdrücklicher, 
während dahingegen die Zahl der durch den § 3 frei erklärten dnrch die Schntz- 
bestiminungeu wieder beschränkt wird.

II. E s dürfen:
1. . . . . . . . . . .
2.................

3. Raubthiere, R aubvögel auch während der gesetzlichen Schonzeit;
4. A uer-, B irk- und F asan en h äh n e  auch w ährend  der B alz- nnd K oller

ze it« ) erleg t w erden.
(§ 27 des Gesetzes, die Jagdordnnng enthaltend, vom I I. M ärz 1859 .)
III. M it der Jagd  zu verschonen sind:

I.  2. 3. 4. 5. 6 . 7. . . . . . . . . .  .
8 . A uer-, B irk-, Fasanen - Hähne in der Zeit vom 1 . J u n i b is Ende 

A ugust;
9. Enten in der Zeit vom l . A pril bis Ende J u n i ; für einzelne Landstriche 

kann die Schonzeit durch die Bezirksregierungeu aufgehoben werden;
1 0 . T ra p p en , Schnepfen , wilde Schw äne und alles andere S u m p f- und 

W assergeflügel, m it A usnahm e der wilden Gänse und der Fischreiher, 
in  der Zeit vom I. M ai bis Ende J u n i/? );

I I. Rebhühner in der Z eit vom I. December b is Ende August;
12 . Auer-, Birk-, Fasaneuheunen, H aselw ild , Wachteln in  der Z eit vom  

1 . Februar bis Ende August.
13. F ü r die D auer des Jah res ist es verboten, Rebhühner in Schlingen  

zn fangen.
Alle übrigen W ildarteu , namentlich auch K orm orane, Taucher und S ä g e r  

dürfen das ganze J a h r  hindurch gejagt werden.
(§  1 des Gesetzes betr. die Schonzeiten des W ildes vom 26. Februar 1870 , 

G es.-S a m m lu n g  S .  1 2 0 .)
IV. D en  Fischereiberechtigten ist gestattet, T aucher, E isv ö g e l, R e ih er , Kor

morane und Fischaare ohne Anwendung von Schußwaffen zn tödten oder zu fangen  
und für sich zu behalten.

(A rt. IV . des Gesetzes, betr. die Abänderung des Fischereigesetzes für den 
Preußischen S ta a t  vom 30 . M a i 1874, vom 30. M ärz 1880.)

«) D a s  Schongesetz § 1 N r. 8 bestimmt die Schonzeit für A uer-, Birk- und 
Fasanenhähne vom 1. J u n i b is Ende August. D ie  Balzzeit der Birk- und
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Auerhähne dauert dagegen den A p r il, die der Fasanenhähne M ärz nnd 
A pril hindurch. S o m it  kollidieren diese beiden Bestim innngen durchaus 
nicht. D agegen  bestimmte der dnrch das Schongesetz ansgehobene § 2 0  der 
Hannov. J a g d -O rd n u n g  die Schonzeit für Fasanen nnd Auerwild vom  
1. Februar b is zum 31. August und für Birkhühner vom I. Februar bis 
zum 31 . J u li .

/?) D ie  Strich- und Z ugvögel hatten nach Z 27 N r. 3 der H annov. J a g d 
O rdnung gar keine Schonzeit; da diese Bestim m ung aber nicht a ls  eine 
solche angesehen werden kann, welche —  w ie es der § 3 des Schongesetzes 
bedingt —  „zum Schutze gegen Wildschaden" erlassen ist, so kommen für 
diese V ögel lediglich die Bestim m ungen der N r. 0 und 10 des § 1 des 
Schongesetzes in Betracht.

Ein eigentliches Bogelschutzgesetz giebt es bekanntlich nickt. F ür Hannover 
gelten verschiedene Polizeiverordnungen, die sich ziemlich gleichlauten, aus welchem 
G runde w ir nur eine ( S .  34 ff.) im Text abgedruckt haben. D iese Verordnungen  
gehen von den Hannoverschen R egierungen aus —  m it A usnahm e des Bezirks 
H annover, für welchen eine bezügliche V erordnung nicht existiert! —  Bezüglich des 
Gegenstandes sind außer der H ildesheim er Verordnung für die verschiedenen R e
gierungsbezirke folgende Polizeiverordnnngen resp. Paragraphen solcher von B e 
deutung: für den

H.. R eg.-B ez. H ildesheim : I. § 8 der Polizeiverordnung von: 4. October 1882  
(A m tsb latt S .  1 0 3 6 );  2 . Polizeiverordnung vom  7. August 1877 (A m ts
blatt für 1882  S .  1 0 3 0 );  3. Polizeiverordnung vom 26 . A pril 1881 (daselbst
S .  1039).

6 . R eg .-B ez. Osnabrück: Polizeiverordnung vom 19. M a i 1882 Kap. V (A m ts
blatt für 1882  S .  6 7 6 ).

0 . R eg .-B ez. Lüneburg: §§  2 6 — 30 der P o l .-V . vom 2 0 . A pril 1882 (vgl. auch 
tz 60 ack 3 derselben) im  A m tsb l. f. 1882 , S .  544  ff.

O. R eg .-B ez. S ta d e :  P o l .-V . vom 2 7 . J u n i  1882 Abschnitt IV  (A m tsb latt für 
1882, S .  763).

L. R eg.-B ez. Aurich: P o l .-V . vom 4 . Septem ber 1876 (A m tsbl. f. 1878 , S .  1) 
und Nachtrag vom 30. A p r il 1884.

1?. R eg .-B ez. H annover keine.
Dnrch die oben m itgetheilte Polizeiverordnung für H ildesheim  sind die B e 

kanntmachungen der Landdrostei zu H ildeSheim , betr. das Verbot des W egfangens  
der Nachtigallen und anderer S in g v ö g e l vom 5. M a i 1824 (G es.-S a m m lu n g  III ,  
S .  116) und die Verordnung der vorm aligen Berghauptm annschaft zu C lausthal,
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betreffend das Fangen von V ögeln während der V rütezeit, vom 14. J u n i 1 8 I8 

ausdrücklich aufgehoben. —
Jndirect kann zn den Schonbestimmnngen die folgende gerechnet werden.
V. F ür das Tödten oder Einfängen von W ild  während der vorgeschriebenen 

Schonzeiten , sowie für das Fangen von W ild  in Schlingen (§ 1 N r. 13) treten
folgende Geldbußen ein:

1. 2. 3. 4. 5 . . . . . . . . . . .
6. F ür einen Auerhahn oder H e n n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . 30 Mark.
7. F ür einen Birkhahn oder H e n n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 „
8 . F ür einen Haselhahn oder H e n n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 ' „
9. F ür einen F a s a n e n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30 „

1 0 . F ür einen S c h w a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 „
1 1 . F ür eine T r a p p e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9  „
12 . . . . . . . . . . . . .
13. F ür ein R e b h u h n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  6  „
14. F ü r eine S ch n ep fe, Ente oder sonstiges Stück jagdbares«)

S u m p f- und W a sse r g e f lü g e l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  „
W enn mildernde Umstände vorhanden sind, kann der Richter bei Festsetzung 

der Geldbuße bis auf ein S tra fm a ß  von drei Mark herabgehen.
An S te lle  der G eldbuße, welche wegen Unverm ögens des Verurtheilten nicht 

beigetrieben werden kann, tritt H aft nach M aßgabe des tz 28 des R . S t .  G . B .
«) D ie  F r a g e , welche S u m p f- und W asservögel jagdbar sind, ist nach der 

geltenden Civilgesetzgebung zu beantworten. I n  dem Fürstenthum O stfriesland, in  
der Niedergrafschaft Lingeu und den m it letzterer verbundenen vorm als Münsterschen 
Ortschaften ist das allgemeine preußische Landrecht maßgebend. D asselbe bestimmt 
T heil II T ite l 16 3 2 : „ I m  M angel anderer Bestimmungen gehört w ildes G e
flügel, insofern es zur S p eise  gebraucht zu werden pflegt, zur ausschließenden J a g d 
gerechtigkeit." D iejen igen  wilden V ögel, die zur S p eise  benutzt zu werden pflegen, 
sind also nach A. L .-N . jagdbar. D a s  in den übrigen Hannoverschen Landtheilen 
geltende „geiüeine Recht" schweigt über die „Jagdbarkeit der wilden Thiere" voll
ständig. Doch auch für diese Landestheile muß durch analoge Folgerung dieses 
preußisch-landrechtliche P rin cip  gelten. F ür die W asservögel speciell bestimmt das 
A. L .-R . I, 9 in § 173: „W asservögel sind nur ein Gegenstand des Jagdrechts"  
und in Z 174: „insofern jedoch jagdbare Zugvögel, außer der Hegezeit, m it Fischer
netzen unter dem Wasser gefangen werden können, ist solches den Fischereiberechtigten 
erlaubt." W egen der Jagdbarkeit der wilden Thiere überhaupt vgl. § 291 des 
R . S t .  G . B . und die Anm. 4 daselbst.
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Ausdrückliche B estim m ungen über d a s  A usuehm en von E ie rn  und Ju n g e n  
finden sich zw ei:

V t. D a s  A usnehm en  der E ie r  oder J u n g e n  von jagdbarein  Federw ilde ist 
auch fü r  die zu r J a g d  berechtigten P ersonen  v e rb o te n ; doch sind dieselben (n a m e n t
lich die Besitzer von F asan e rie n )  befugt, die E ie r, welche im F re ien  gelegt sind, in  
Besitz zu nehm en, um  sie a u sb rü te n  zu lassen.

Desgleichen ist das Allsnehm en von Kibitz- und M öveueiern") nach dem 
3<>. A pril verboten.

W er diesen Verboten zuwiderhandelt, verfällt in die 368  Ar. l t des Neichs- 
strafgesetzbuches festgesetzte S tra fe .

(§  6 des Gesetzes betr. die Schonzeiten  des W ild es  vom 26. F e b ru a r  1870.)

VII. M it Geldstrafe bis zu 6 » M ark oder mit Haft bis zu 14 T agen wird 
bestraft:

1 l. wer unbefugt/?) E ier oder J u n g e  von jagdbarem Federwild oder von 
S in g v ö g e ln  a llsn im m t.)') (F 36?  des Reichsstrafgesetzbuches.)

«) Kiebitze lind M öven zählen nicht zu den jagdbaren Thiereil. D a s  unbefugte 
Ausuehm en der Eier derselben a n s  fr e m d  e il G ru n d stü ck en  ist jedoch mit G eld
strafe bis zll 30 Mark oder H aft bis zu einer Woche durch 33 des Feld- und 
Forstpolizeigesetzes vom I. A pril I8 ?o bedroht. —  A uf die Verkehrtheiten des § 6 

haben w ir erst kürzlich in den „Frühlingsexcursionen" (diese M onatsschrift 1886, 
S .  3 2 4 ) hingewiesen. N äheres findet man in Rohweder'S Arbeit im Zoologischen 
G arten. Jah rg . X V III , S .  94  und 98.

,?) D ie  Jagdberech tig ten  sind b e fu g t, E ie r  von jagdbarem  F ederw ilde anszu- 
nehm en (§ 6 des Schongesetzes). Doch w ird  bezüglich der Jag d p äch te r das  A u s 
nehm en solcher E ie r s tra fb a r , w enn durch eine K lausel des Jag d p a c h tv e rtra g e s  diese 
B erechtigung ausdrücklich ausgeschlossen ist. D e r  N ichtjagdberechtigte, welcher J u n g e  
von jagdbarem  F ederw ild  a u s n im m t, üb t unbefug t die J a g d  a u s  (§  292  N .- S t r . -  
G e s .-B .) ,  gleichwohl w erden h ier die 292*) fgg. durch die obige concretere und 
m ildere N r. 1 1 ausgeschlossen.

/ )  I n  B etreff des unbefug ten  F a n g e n s  nicht ja g d b a re r  Vögel, des Z erstö rens 
der V ogelnester rc. bestim m t der § 33 des F eld - und  Forstpolizeigesetzes vom 1. A p ril 
18 8 0 : „ M it  G eldstrafe  b is  zn 30 M ark  oder m it H aft bis zu einer Woche w ird  
b e s tra ft, w e r , abgesehen von den F ällen  des tz 368 N r. 11 R .- S t r . - G e s .- B . ,  au f 
f r e m d e n  Grundstücken u nbefug t nicht jag d b are  Vögel sä n g t, S p re n k e ln  und ä h n 
liche V orrich tungen  zum F an g en  von S in g v ö g e ln  aufstellt, V ogelnester zerstört oder

*) D en 8 292 R .-S tr .-G .-B . siehe S .  48.
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Eier oder Ju n ge von V ögeln ausninunt. D ie  Sprenkel oder ähnliche Vorrichtungen 
sind einzuziehen."

Während das Vogelstellen verboten ist, bleibt der Kramm etsvogelfang erlaubt 
(siehe oben I, 1). D agegen ist die Errichtung von Entenkojen der behördlichen E r
laubniß unterstellt:

V III. D er Bezirksausschuß beschließt über die Erneuerung der aus den Schles- 
mig'schen Westseeinseln bestehenden Konzessionen zur Errichtung von Vogelkojen, so
wie über die Ertheilung neuer Konzessionen (§  6 des Gesetzes vom 1. M ärz 1873, 
G esetz-Sam m lung S .  27).

(F 168 des Gesetzes über die Zuständigkeit der V erw altungs- und VerwaltungS-
gerichts-Behörden. Fünfzehnter T h eil: Jagdpolizei.)

D ieser Paragraph behandelt allerdings keine hannoverschen Einrichtungen, in 
dessen wird analog der Bezirksausschuß für die Erneuerung und Ertheilung der 
im § 3 der Jagdordnung für Ostfriesland sub 1 erwähnten Poolhütten-Konzessionen 
competent sein.

D am it wären w ir zum letzten Abschnitt der jagdlichen Bestim m ungen für die 
Provinz Hannover gelangt, den eigenartigen Freiheiten, welcher sich die Ostfriesen 
hinsichtlich der Jagd  erfreuen.

IX . W ilde Enten, G änse und Schw äne und sonstige wilde Wasservögel darf 
jeder, auch nicht zur Jagd  berechtigte Eingesessene der P rovinz schießen und fangen, 
jedoch nur:

1 . am S tran d e der S e e , bei den sog. M eeren, am Ufer der Flüsse und S y h l-  
tiefen , bei den Kolken und Spittdobben und an den bei hohem Wasser 
überschwemmten Niederungen (sog. Legten); an welchen vorbezeichneten 
S tellen  auch sog. Poolhütten angelegt werden dürfen.

Ferner muß:
2. der Schütze auf dem Gange nach den vorstehend unter I bezeichneten Orten, 

sowie zurück, sich der nächsten gebahnten W ege, soweit diese führen, be
dienen und darf

3 . b is er auf seinem S ta n d  angelangt ist, nur die ungeladene F lin te, deren 
Schloß mit einem Tuche umwunden sein soll, führen, einen W indhund  
oder B astard-W indhund nicht bei sich haben , und wenn er einen Hund 
anderer Art m it sich führt, diesem das Ablaufen vom Wege oder von 
seiner S e ite  nicht gestatten; er soll diesen vielmehr stets an seiner S e ite  
behalten.

(§  3 der Jagdordnung für Ostfriesland vom 31. J u l i  1838 .)
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X. Au der Befugnis; zur Jagd  auf W asservögel, wie sie iu OstsrieSland be
steht (tz 2 der Jagdordnnug für Ostfriesland vom 2 1 . J u l i  182^ ), wird nichts 
geändert.

Ui des Gesetzes, die Jagdordnnug betreffend, vom l l .M ä r z  >869.)
L au t dieser G esetzesparagraphen  hat der F riese  freie J a g d ;  nicht einm al einen 

Jagdschein  brauchen alle zn lösen.
X I. F ür die Ertheilung des Jagdscheines ist eine Gebühr von nenn Mark 

zn entrichten, welche zum vollen B etrage in die Kreiskommnnalkassen fließt (Gesetz 
vom 9. M ärz 1 8 6 8 , 8 i ) ,  im klebrigen erfolgt derselbe stempel- nnd kostenfrei. 
D iese Gebühr kann«) den Eingesessenen der P rovinz Ostsriesland zur A usübung  
der im § gedachten W asservögeljagd im D ürftigkeitsfalle von der im L> 17 be
nannten Obrigkeit (Landrath, in Stadtkreisen Ortspolizeibehörde) ganz oder zum 
T h eil erlassen werden.

«) W ird  die G eb ü h r ganz oder theilw eise erlassen, so ist in  den betreffenden 
Jagdscheinen der beschränkende V erm erk au fzunehm en: „ n u r  g ü ltig  fü r die W asser
vögeljagd in  O stfrie s lan d ."  M . V . vom l l . M ä r z  1869, tz 5.

Zum W ild werden die W asservögel nicht gerechnet; denn während in den 
Polizeiverordnnngen, betreffend den W ildverkans und -T ransport für die N eg -B ez . 
H annover, Osnabrück, Lüneburg, S ta d e  und H ildesheim , nur von Noth-, D a m 
und Rehwild die Rede ist, heißt es in der Polizeiverordnung für den R eg .-Bezirk 
Anrich 6 . ü. 26. August 1879, 1 :

X II . J e d e r ,  welcher R ehw ild , H asen, R eb h ü h n er oder sonstiges n ic h t zu  d e u  
W a s s e r v ö g e l n  gehöriges F ederw ild  in  die O rtschaften e in b rin g t, m uß  m it einer 
B escheinigung des Jagdberech tig ten  versehen sein. —

Hoffentlich w ird  diese F re ijag d  bald abgeschafft, denn „sie nützt wesentlich den 
W ilddieben a ls  residnarisches E n tlas tu n g sb ew eism itte l. D ie  J a g d  ist bekanntlich 
heute ein brodloses V e rg n ü g e n , und  durch rechtliches J a g e n  ist noch kein A rm er 
reich gew orden, w ohl aber regelrechter A rbeit entfrem det. —  E s  w äre  zu wünschen, 
daß  die O brigkeiten von der B e fu g n iß , vom  Jagdschein  zu d isp en s iren , n u r  nach 
sorgfältigster P rü fu n g  der W ürd igkeit des P e te n te n  au snahm sw eise  G ebrauch mach
ten. —  F e rn e r h a t diese J a g d fre ih e it noch andere Uebelstände m it sich im G efolge: 
D a s  wesentlichste und  werthvollste Objekt der W asservogeljagd ist die E n te . D ie  
w e itau s  am  häufigsten vorkommende Stockente ( ^ .  botwinm I..) sieht der g ra u b ra u n  
gefärb ten  H an sen te  bekanntlich zum  Verwechseln ähnlich. M it  diesem U m stande 
rechnen n u n  auch manche an  M e e re n , Flüssen rc. w ohnende W asservögeljäger, in 
dem sie sich eine im V e rh ä ltn iß  ihres G rundbesitzes und ih re r  wohnlichen E in 
richtungen außerordentlich  große A nzahl stockentenfarbener H au sen ten  h a l te n , die 
sie im  F rü h ja h r  H inaustreiben  nnd , ohne fü r  F n tte r  oder sonstwie fü r sie zn sorgen,
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mit ihren Jungen  verwildern lassen. Kommt nnn ein anderer Jäger  znm Zwecke 
der A usübung der W asservögeljagd in solche G egenden, nnd hat er das Glück, 
einige Enten zu erlegen, so kann er regelmäßig gew ärtigen , daß er von solchen 
ihn m it A rgnsangen verfolgenden „Entenzüchtern" handgreiflich unter den W orten  
angefaßt w ird: „A ll de A anten hier herum hören m i; I i  hevt mien macke A ante 
dodtschooten." Z eigt man dann einem solchen Menschen die geschossenen E nten, so 
sind es regelmäßig seine zahmen, die er an diesem oder jenem Kennzeichen zn er
kennen vorgiebt; außerdem wird man nach einfacher Confiscation derselben noch 
obendrein m it Anklage wegen gemeinen D iebstahls bedroht. E inige mit Gewehren 
bewaffnete Kumpane leisten solchen „Züchtein" auf Erfordern gern jede Hülfe. Ans 
diese W eise sind dann die Herren „Züchter" und ihr löblicher Anhang in diesen G e
genden schließlich faktisch die allein für W asservögeljagd Berechtigten, —  w ie es be
zweckt wurde.

Auch noch andere übele Consequenzen resultiren aus der Freijagd: D er  
§ 292  N .-S t .-G .-B . ,  welcher das wissentlich unberechtigte J a gen  überhaupt zu ver
bieten bezweckt, stellt thatsächlich das ö r tlic h  unberechtigte Jagen  allein unter S tra fe . 
(„W er an O rten, an denen er zu jagen nicht berechtigt ist, die Jagd  ausübt, wird 
. . . . bestraft.") S o  kann es denn zweifelhaft scheinen, ob ein örtlich zur Jagd  
Berechtigter, der aber nur in Bezug auf das Jagdobjekt beschränkt ist, wie in 
unserm F alle der in Ostfriesland Berechtigte, wenn er ein anderes seiner Occupa- 
tionsbefugniß entzogenes T hier, z. B . in O stfriesland einep Hasen, absichtlich erlegt, 
nach diesem Paragraphen bestraft werden dürfe." (P lagge.)

Schw er w ird  es ab er h a lte n , ein solch u r a l te s ,  tief eingew urzeltes V orrecht 
den Frieseil zu nehm en. H eiß t es doch schon in  einem ih re r ältesten V olkslieder 
(b ll'is ia  e a u tn t.  ?ickcker I^uvA .):

F rei ist der Fischfang,
F r e i  ist d ie  J a g d ,
Frei ist der S tran d gan g ,
Frei ist die Nacht.

F rei ist die S e e ,  frei von Lande zu Land,
Frei ist die S e e  und der Hörnumer S a n d .

Zur Geschichte des Vogelschutzes.
Von Paul  Leverkühn.

L u t h e r  a l s  V o g e ls c h n tz e r .
Vorstehendeil „Vogelschutzgesetzen", welche w ie fast alle d e ra rtig en  B estim 

m ungen einen sehr unbefriedigenden Eindruck erregen, lassen w ir  einen vogelschütz-
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